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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung
515. Öffentliche Bekanntmachung 
 h i e r :  Firma Bender Recycling GmbH & Co. KG

Bezirksregieung Köln  
52.03.01.0011/21/12.0-Al

Antrag der Firma Bender Recycling GmbH & Co. 
KG, Robert-Blum-Straße 72–78 in 51379 Leverkusen 
vom 31. März 2021 zur wesentlichen Änderung durch 
Erweiterung des Abfallschlüsselkatalogs, Erhöhung der 
maximalen Abfalllagermenge und des maximalen Jah-
resdurchsatzes sowie bauliche Änderungen am Standort 
Robert-Blum-Straße 72–78 in 51379 Leverkusen, Gemar-
kung Lützenkirchen, Flur 20, Flurstücke 879, 940, 1082.

Auf der Grundlage des § 10 Absatz 6 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit 
dem § 12 Absatz 1 Satz 3 der Neunten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
(9. BImSchV) in der jeweils zurzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gegeben:

Im Genehmigungsverfahren der Firma Bender Recy-
cling GmbH & Co. KG, Robert-Blum-Straße 72–78 in 
51379 Leverkusen, zur „Wesentlichen Änderung“ der 
Anlage zur Lagerung und Behandlung von gefährlichen 
und nicht gefährlichen Abfällen sowie Eisen und NE-Me-
tallen auf dem Gelände in der Robert-Blum-Straße 72–78, 
Gemarkung Lützenkirchen, Flur 20, Flurstücke 879, 940 
und 1082 wird ein Erörterungstermin nicht durchgeführt.

Der in der öffentlichen Bekanntmachung der Bezirks-
regierung Köln vom 6. September 2021 vorläufig für den

18. Januar 2022

bestimmte Termin wird ersatzlos gestrichen, da bis zum 
Ende der Einwendungsfrist (12. November 2021) keine 
Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben wurden  
(§ 16 Absatz 1 9. BImSchV); hierauf wurde in der öffent-
lichen Bekanntmachung hingewiesen.

Köln, den 19. November 2021

Im Auftrag 
gez.  A l f e r t

ABl. Reg. K 2021, S. 462

C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen
516. Bekanntmachung des Aggerverbandes 
 Einladung zur 6. Sitzung der Verbandsversammlung 
 für die 6. Amtsperiode  
 am Montag, den 13. Dezember 2021, um 16.00 Uhr 
 in der Halle 32, Steinmüllerallee 10, 
 51643 Gummersbach

Tagesordnung:

TOP 1: Begrüßung der Anwesenden durch den Vor-
sitzenden des Verbandsrates 

TOP 2: Bestimmung einer Delegierten oder eines De-
legierten zur Mitunterzeichnung der Nieder-
schrift 

TOP 3: Bericht des Vorstandes

TOP 4: Jahresabschluss 2020

TOP 5: Abnahme des Jahresabschlusses 2020 und 
Entlastung des Vorstandes

TOP 6: Bestellung der Prüfstelle für das Wirtschafts-
jahr 2021

TOP 7: Wahl der RechnungsprüferInnen für das Wirt-
schaftsjahr 2021

TOP 8: Sechsjahresübersicht 2021 – 2026

TOP 9: Wirtschaftsplan 2022

TOP 10: Ersatzwahlen: ordentliche Mitgliedschaft Fi-
nanzausschuss

TOP 11: Ersatzwahlen: ordentliche und stellvertre-
tende Mitgliedschaft Wasserwirtschaftsaus-
schuss

TOP 12: Ersatzwahlen: Mitgliedschaft stv. Wider-
spruchsausschuss

TOP 13: Verschiedenes

Coronaregeln:

Die Zuschauerplätze sind in ihrer Anzahl auf zehn be-
grenzt. Sofern Sie an der Sitzung als ZuhörerIn teilneh-
men möchten, teilen Sie mir dies bitte bis spätestens

9. Dezember 2021

unter der Telefonnummer: 02261/1012, Frau Lichtenstein, 
mit.

Für die Sitzung gilt die 3G-Regel. Bitte bringen Sie 
entsprechende Nachweise und einen Identitätsnachweis, 
z. B. Personalausweis mit und legen diese im Eingangs-
bereich den VerbandsmitarbeiterInnen zur Kontrolle vor. 

Der Verband stellt keine Testmöglichkeiten vor Ort zur 
Verfügung. 

Sofern keine vollständigen Nachweise geführt werden 
können, können Sie an der Sitzung nicht teilnehmen. 
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In der Halle ist das Tragen einer FFP2-Maske, auch am 
Sitzplatz, verpflichtend. 

Die o. g. aktuellen Corona-Regeln unterliegen mögli-
cherweise sich noch bis zum Sitzungsbeginn verändern-
den Auflagen.

Gummersbach, den 17. November 2021

gez. Ulrich  S t ü c k e r 
Vorsitzender des Verbandsrates

ABl. Reg. K 2021, S. 462

517.   Bekanntmachung der Verbandsversammlung 
   des Zweckverbandes Südlicher Randkanal

Hiermit lade ich zur 109. Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Südlicher Randkanal gemäß § 6 der 
Satzung des Zweckverbandes Südlicher Randkanals 
(SdZVSR) ein. 

Die Verbandsversammlung findet am

30. November 2021, um 15.00 Uhr

aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen als Online-Ver-
anstaltung statt.

Tagesordnung 
für die 109. Sitzung der Verbandsversammlung  

des Zweckverbandes Südlicher Randkanal  
am 30. November 2021

A. Öffentlicher Teil der Verbandsversammlung

1. Beschlussfassung über die Tagesordnung im öffent-
lichen und nicht-öffentlichen Teil 

2. Genehmigung der Niederschrift über die 108. Ver-
bandsversammlung am 19. November 2020 (nach § 9 
SdZVSR) 

3. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und 
Entlastung des Verbandsvorstehers (nach § 14.5 
SdZVSR)

 3.1  Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 
31. Dezember 2020

 3.2  Entlastung des Verbandsvorstehers für das abge-
laufene Haushaltsjahr 2020

4. Erlass der Haushaltssatzung und Verabschiedung des 
Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 sowie 
der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023–
2025 (nach § 14.2 SdZVSR) und Festsetzung der Ver-
bandsumlage für das Haushaltsjahr 2022 (nach § 15 
SdZVSR)

5. Bericht des Verbandsingenieurs 

6. Anfragen 

7. Mitteilungen 

 –  Abschluss eines Darlehens im HH-Jahr 2021

 –  Änderung der Haushaltssatzung im Umlaufbe-
schluss

8. Verschiedenes 

B. Nicht-öffentlicher Teil der Verbandsversammlung

9. Auftragsvergaben  
  Bestellung eines Abschlussprüfers für die 

 Prüfung des Jahresabschlusses 2021 (nach § 8 k 
SdZVSR)

10.

 10.1  Bestellung/Wahl einer neuen stellvertretenden 
Verbandsvorsteherin

 10.2  Bestellung/Wahl eines neuen Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung

 10.3  Bestellung/Wahl eines neuen Geschäftsführers 

11. Anfragen

12. Mitteilungen

13. Verschiedenes

Hürth, den 10. November 2021

Für die Richtigkeit: 

gez.  S e i d n e r gez.  W e l s c h  
Vorsitzende der Verbandsvorsteher  
Verbandsversammlung

gez.  S c h m i d t 
Geschäftsführer

ABl. Reg. K 2021, S. 463

518. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2019 
 einschließlich Entlastung des Verwaltungsrates und 
 des Verbandsvorstehers des 
 Zweckverbandes kdvz Rhein-Erft-Rur

1. Die Verbandsversammlung der kdvz Rhein-Erft-Rur 
hat in ihrer Sitzung am 26. März 2021 folgenden Be-
schluss gefasst:

 Die Verbandsversammlung stellt gem. § 26 (3) EigVO 
den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. De-
zember 2019 fest und erteilt dem Verwaltungsrat und 
dem Verbandsvorsteher vorbehaltlos Entlastung für 
das Wirtschaftsjahr 2019.

2. Der Beschluss der Verbandsversammlung wird hier-
mit gemäß § 18 (3) des Gesetzes über kommunale 
 Gemeinschaftsarbeit in Verbindung mit § 26 (4) der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW öffent-
lich bekannt gemacht.

3. Bilanz des Zweckverbandes Kommunale Datenverar-
beitungszentrale Rhein-Erft-Rur zum 31. Dezember 
2019:
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4. Abschließender Vermerk der gpaNRW:

 Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis 
zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung i. V. m. Ar-
tikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Ab-
schlussprüferin des Betriebes Kommunale Datenverar-
beitungszentrale Rhein-Erft-Rur. Zur Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2019 
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kon-
lus Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Bergisch 
Gladbach, bedient.

 Diese hat mit Datum vom 31. August 2020 den nach-
folgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt.

 „Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-
prüfers 

 An die kdvz Rhein-Erft-Rur

 Prüfungsurteile

 Wir haben den Jahresabschluss der kdvz Rhein-Erft-
Rur – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezem-
ber 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der kdvz Rhein-Erft-Rur für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnen Erkenntnisse

 –  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 und

 –  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

 Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
 Lageberichts geführt hat.

 Grundlage für die Prüfungsurteile

 Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-
schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt zu dienen.

 Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jah-
resabschluss und den Lagebericht

 Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
 Darstellungen ist.

 Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

 Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können.
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 Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts

 Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darü-
ber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtig-
ten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-
richt insgesamt ein zutreffenden Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt, sowie ein Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

 Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünfti-
gerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

 Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus

 –  identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-
sentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
– falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.

 –  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lage-
berichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

 –  beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Anga-
ben.

 –  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen oder falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann.

 –  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

 –  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der 
Gesellschaft.

 –  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientieren Angaben sowie zu den zugrunde liegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

 Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen. “

 Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Konlus Wirtschaftsprü-
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fungsgesellschaft mbH ausgewertet und eine Analyse 
anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

 Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß  
§ 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der 
gpaNRW nicht erforderlich.

Herne, den 30. Juni 2021

gpaNRW

Im Auftrag 
gez. Harald  D e b e r t s h ä u s e r

Der Jahresabschluss 2019 kann bis zur Feststellung  
des folgenden Jahresabschlusses in den Geschäftsräumen 
des Zweckverbandes kdvz Rhein-Erft-Rur, Bannstraße 
16–18, 50226 Frechen, eingesehen werden.

Frechen, 16. August 2021

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale 
Rhein-Erft-Rur

gez.  S t i c k e l e r 
Vorsitzender der Verbandsversammlung

ABl. Reg. K 2021, S. 463

519. Verlust Dienstausweis 
 h i e r :  Stadt Aachen

Der Dienstausweis mit der Nr. 1002907 (Verwaltung), 
Inhaber Herr Ralf Houven, Verwaltungsbeamter, ist aus-
gestellt am 27. September 2017 vom Fachbereich Feuer-
wehr und Rettungsdienst der Stadt Aachen, verloren ge-
gangen. 

Er wird hiermit für ungültig erklärt.

Der unbefugte Gebrauch des Ausweises wird straf-
rechtlich verfolgt.

Sollte der Dienstausweis gefunden werden, wird um 
Rückgabe an die Stadt Aachen, Fachbereich Feuerwehr, 
52058 Aachen, gebeten.

22. November 2021

Stadt Aachen 
Fachbereich Feuerwehr

Im Auftrag 
gez.  P a u l s 

Sekretariat der Fachbereichsleitung
ABl. Reg. K 2021, S. 467

520. Aufgebot eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 3000667315 
ausgestellt von der Kreissparkasse Euskirchen, ist abhan-
den gekommen. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Ur-
kunde bei der Kreissparkasse Euskirchen, Von-Siemens-
Straße 8, 53879 Euskirchen, anzumelden, da andernfalls 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Euskirchen, 18. November 2021

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2021, S. 467

E Sonstiges

521. Liquidation 
 h i e r :  Haus der Geschichten 
 – Heimat und Kultur e. V.

Der im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter 
VR 601106 eingetragene „Haus der Geschichten – Heimat 
und Kultur e. V. “ mit Sitz in Marienheide Müllenbach ist 
aufgelöst.

Seine Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche 
bei dem Liquidator Herr Michael Lang, Kampstraße 25, 
58507 Lüdenscheid anzumelden.

Die Liquidatoren

ABl. Reg. K 2021, S. 467

522. Liquidation 
 h i e r :  Jonglier- und Akrobatikverein Euregio e. V.

Der „Jonglier- und Akrobatikverein Euregio e. V.“  
(VR 4871 AG Mönchengladbach) ist gemäß Beschluss der 
außerordentlichen Vollversammlung vom 16. November 
2020 aufgelöst worden und befindet sich in Liquidation.

Zu Liquidatoren des Jonglier- und Akrobatikvereins 
Euregio e. V. wurden bestellt:

1. Torsten Schäper, 41849 Wassenberg, Ratheimer  
Straße 17,

2. Sean Warzecha, 41849 Wassenberg, Wilhelmstraße 7.

Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, sich zu 
melden.

Der Liquidator

ABl. Reg. K 2021, S. 467

523. Liquidation 
 h i e r :  Realschule-Baesweiler-2016-SV e. V.

„Realschule-Baesweiler-2016-SV e. V.“ (VR 5733, 
Amtsgericht Aachen) ist aufgelöst und befindet sich in 
 Liquidation. Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre 
Ansprüche geltend zu machen.

Der Liquidator

ABl. Reg. K 2021, S. 467
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Einzelpreis dieser Nummer 0,16 E
Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 

Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH,  
Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 

eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 
Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.

524. Liquidation 
 h i e r :  Zanders Feinpapiere AG 
 Bergisch Gladbach e. V.

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom  
7. September 2021 wurde der Verein Unterstützungskasse 
der Zanders Feinpapiere AG Bergisch Gladbach e. V. 
Vereinsregisternummer 501093 beim Amtsgericht Wup-
pertal aufgelöst. Etwaige Gläubiger werden gebeten, ihre 
Ansprüche bei dem Insolvenzverwalter Herrn Dr. Marc 
d‘Avoine, Bembergstraße 2–4, 42103 Wuppertal, anzu-
melden.

Der Liquidator
ABl. Reg. K 2021, S. 468
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